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Klares Signal für Woelki-Rückkehr
Zum zweiten Mal hat der Vatikan Administrator Rolf Steinhäuser gestoppt

Was hat Ratzinger gewusst?
Kirchenrechtler Lüdecke über ein Dokument, das den späteren Papst belastet
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Prof.Nor-
bert Lüde-
cke (62) ist
Inhaber
des Lehr-
stuhls für
katholi-
sches Kir-
chenrecht
an derUniversität Bonn. Zu-
letzt warf er in seinemBuch
„Die Täuschung“ denBischö-
fenHinhalte-Taktik vor. (rn)

Gemeinsame
Warnungen an
Russland
Baerbock zu Besuch
bei US-Kollege Blinken

Trump sagt
Pressetermin
kurzfristig ab
Kapitol-Sturm: Keine
Rede zum Jahrestag
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Köln. Kommt er zurück oder
nicht? Als Papst Franziskus den
Kölner Erzbischof Rainer Maria
Kardinal Woelki im Herbst vor-
übergehend vonder Leitung sei-
ner Diözese entband und einen
Apostolischen Administrator
einsetzte,verwiesderVorsitzen-
der der Deutschen Bischofskon-
ferenz, Georg Bätzing, noch auf
den Fall des Limburger Bischofs
Franz-Peter Tebartz-van Elst.
Der war nicht zurückgekehrt.
Im Fall Woelki hat die Bi-

schofskongregation in Rom die-
se Zweifel jetzt zerstreut. „Die
externe Prüfung der Frage, ob es
bei Auftragsvergaben imErzbis-
tumKöln in den vergangenen 10
Jahren zu kirchenrechtlichen
Versäumnissen gekommen ist,
soll erst nach der Rückkehr von
Kardinal Woelki aufgenommen
werden.“ Darüber habe der Hei-
lige Stuhl Administrator Rolf
Steinhäuser inKenntnis gesetzt,
heißt es: „Die Kongregation für
dieBischöfestimmederAufnah-
me einer solchen Untersuchung
zu, diese solle aber erst durchge-
führt werden, wenn der Erzbi-
schof ab dem 2. März 2022 seine
Amtsgeschäfte wiederaufge-
nommen hat.“

Steinhäuser hatte Ende 2021
die Kosten zusammenstellen
lassen, die für die Untersuchung
des Umgangs mit sexualisierter
Gewalt angefallen waren. Dabei
ergab sich, dass die Beträge für
die Gutachten der Münchner
Kanzlei WSW (757 000 Euro)
und der Kölner Kanzlei Gercke
Wollschläger (516 000Euro)den
Schwellenwertvon500 000Euro
überschritten, von dem an bei
Werkverträgen die Zustimmung
von Vermögensverwaltungsrat
und Domkapitel einzuholen ist.
Überprüft werden sollen zudem
die 810 000 Euro, die für Krisen-
beratung flossen–hierhandelte
es sich allerdings um laufende
Honorare, nicht umWerkverträ-
ge. So oder so: Die Prüfung die-
serVorgängedurchzweiGutach-
ter sei abgeschlossen, heißt es
beim Erzbistum. Und die Ergeb-
nisse? Die liegen erst einmal in
Rom, während der Diözesanrat
derKatholikenfordert, siesofort
zu veröffentlichen.
Steinhäuser ging dann weiter

und wollte auch andere größere
Aufträge der letzten zehn Jahre
überprüfen lassen. In rechtli-
cher, nun aber auch in betriebs-
wirtschaftlicher Hinsicht. Hier
hat ihn die Bischofskongregati-
on gestoppt, die vom kanadi-

schen Kardinal Marc Ouellet ge-
leitete Zentralbehörde für Er-
nennung und Beaufsichtigung
der örtlichen Oberhirten.
Steinhäuser soll laut Vatikan

dafürSorgetragen,„dasssichdie
ganze Erzdiözese auf einen in-
neren Weg der Umkehr, der Ver-
söhnung und Erneuerung be-
gibt“. Wie soll er dem nachkom-
men,wenn ihm so dieHände ge-
bunden sind? Bereits den von
Delegat (früher Generalvikar)
Markus Hofmann wegen der
Auftragsvergaben angebotenen
Rücktritt hatte Rom abgelehnt.
„Kirchenrechtlich ist die Sa-

che klar: Ein Apostolischer Ad-
ministrator kann keine bedeu-
tenden Entscheidungen treffen
wie die Beauftragung einer un-
abhängigenUntersuchunginSa-
chen UmgangmitVermögen des

Erzbischöflichen Stuhls, ohne
dass er hierfür die Zustimmung
der Römischen Bischofskongre-
gation erhält“, erklärt der in
Münster lehrendeKirchenrecht-
lerThomasSchüller.Die konser-
vative „Tagespost“ gibt der Sa-
cheeineneigenenDreh,fragt,ob
Steinhäuser überhaupt im Rah-
men seiner Kompetenzen ge-
blieben sei. SeinVorgehenwirke
eigenmächtig, nun rudere das
Erzbistum zurück, schreibt das
Blatt, in demübrigens der durch
das Gercke-Gutachten belastete
und nun für ein Jahr in Kenia tä-
tige Kölner Weihbischof Domi-
nikSchwaderlappeinReisetage-
buch publiziert.
So oder so – für Schüller be-

deutet die Entscheidung aus
Rom: „Kardinal Woelki kommt
definitiv als Erzbischof mit vol-
ler Amtsgewalt Anfang März
2022 zurück und entscheidet
selbst, welche ihm genehmen
Kirchenrechtler*Innen diese
vermögensrechtlichen Vorgän-
geprüfenwerden.“Dabeiwirdes
seiner Einschätzung nach auch
um die Finanzierung der vom
Erzbistum übernommenen
„Kölner Hochschule für Katholi-
scheTheologie“,derehemaligen
Hochschule der Steyler Missio-
nare, gehen.

Bremste Steinhäuser: Kurien-
kardinale Marc Ouellet.

DasMünchnerKirchengericht
hat 2016perDekret denPries-
tersPeterH.bestraft, der1980
aus dem Bistum Essen nach
Bayern kam und dort Sexual-
straftaten an Kindern beging.
Er darf sein Priesteramt nicht
mehr ausüben. Sie haben das
Dekret gelesen – gibt es noch
vernünftige Zweifel daran,
dassderErzbischofund späte-
re Papst Joseph Kardinal Rat-
zinger von H.s pädosexuellen
Neigungenwusste?
WirhabenhiereinamtlichesDe-
kretamEndeeinesvonderGlau-
benskongregation angeordne-
ten und in München kompetent
durchgeführten Verwaltungs-
strafverfahrens. Dieses Dekret
geht nach interner Aktenlage
davon aus, Kardinal Ratzinger
habe als damaliger Erzbischof
von München ebenso wie sein
Rat aus Verantwortlichen des
Ordinariats in Kenntnis der
Sachlage einen Priester in Mün-
chen aufgenommen, der in Es-
sen als gefährdet galt und des-
halb dort aus dem Dienst ge-
nommen worden war. An der
Korrektheit dieses Dekrets ist
auch aus München bisher kein
Zweifel geäußert worden. Wenn
jetzteinerderHauptverantwort-
lichen behauptet oder behaup-
ten lässt, von nichts gewusst zu
haben, ist das ein klarer Wider-
spruch,denzubeurteilen ichan-
deren überlasse. Übrigens, was
wäre von der Leitung und Ver-
antwortungeinesErzbischofszu
halten, der sich um solche bri-
santen Angelegenheiten, für die

er nun einmal zuständig ist,
nicht persönlich kümmern wür-
deoderdas inderOrdinariatssit-
zung überhörte? Ein Erzbischof
malt in solchenSitzungen jakei-
neMandalas.

Seit 2010 nimmt der ehemali-
ge Generalvikar Gerhard Gru-
ber alle Schuld auf sich. Rat-
zingerhabenichtsgewusst.Ist
das glaubwürdig?

Wenn ich recht sehe, hat Gruber
der New York Times nur erklärt,
er habedenEinsatzdesPriesters
eigenmächtig entschieden. Es
sei aber einMemo über denVor-
gang ans Erzbischöfliche Büro
gegangen. Ob es auch auf den
Schreibtisch Ratzingers gelangt
ist,blieboffen.AbereinGeneral-
vikar ist das Alter Ego des Bi-
schofs, er handelt für ihn. Die
Finger eines Bischofs, die auf
denGeneralvikar zeigen,weisen
immerauf ihnzurück.Sonstwei-
sen Bischöfe ja gern darauf hin,
das Entscheiden, das decision
taking, sei allein ihre Aufgabe.
Da finde ich diese Verantwor-
tungsenthaltsamkeit sehrmerk-
würdig.

Und dann geht das Bistum 26
Jahre später nur auf dem Ver-
waltungsweggegendenPries-
ter H. vor, und es dauert wie-
der Jahre,bisdasDekretandie
Öffentlichkeit kommt…
Die Glaubenskongregation hat-
te das so angewiesen. Insofern
ist dasVerfahren seinerArt nach

korrekt geführt worden. Kir-
chenrechtlichwäreeingerichtli-
chesVerfahrenmeinerMeinung
nach angemessener gewesen.
Dann hätten die Richter auch
über den Voruntersuchungsbe-
richt hinausgehende eigene Er-
mittlungen anstellen können.
Kirchenpolitischwäregenaudas
aber für das Bistum München
prekärgewesen.DerGesamtvor-
gang hätte noch detaillierter
aufgearbeitet werden könnten,
daran bestand aber erklärterma-
ßenkeinInteresse.Ersollteviel-
mehr schnell unddiskret aus der
Welt. Das hat allerdings nun
durch das Bekanntwerden des
gut dokumentierten Dekrets
nicht geklappt.

War das, was der damalige Es-
sener Bischof Franz Hengs-
bach und sein Münchner
Amtsbruder Ratzinger im Fall
H. machten, denn nach den
Maßstäben des Jahres 1980
rechtmäßig?
Nein, das war nicht in Ordnung.
Auch damals ging es umStrafta-

ten, die sie näher hätten unter-
suchen und melden müssen. In
München hätte zusätzlich Vor-
sorge getroffen werden müssen,
um die Gefährdung von Kindern
und Jugendlichen möglichst
auszuschließen.

Wie sieht die Rolle des heuti-
gen Münchner Erzbischofs
Reinhard KardinalMarx aus?
Es gibt zumindest das Problem,
dassMarx denPriesterH. erneut
eingesetzt hat. Nach dem Wis-
senstand,überdenerlautDekret
verfügte, hätte er sich nicht mit
einem psychiatrischen Gutach-
ten begnügen dürfen, sondern
zuvor eine kirchenrechtliche
Voruntersuchung wegen des
Verdachts einer Straftat durch-
führen und das Ergebnis nach
Rommeldenmüssen.

Dashaternichtgetan.EinVer-
stoß gegen Amtspflichten?
Ja,dasbedeutetdieNichteinhal-
tung einer kirchenrechtlichen
Vorschrift und insofern einen
Pflichtverstoß.

Eine bisher geheimesDe-
kret desMünchener Kir-
chengerichts belastet
den späteren Papst Be-
nedikt XVI. Raimund
Neuß befragte dazu den
Bonner Kirchenrechtler
Norbert Lüdecke.

Zur Person

Joseph Ratzinger als Erzbischof in München: Jubelnd empfangen ihn Gläubige nach der Kardinalserhebung 1977. Foto: ap

Washington. Die USA und
Deutschland haben im Ukraine-
Konflikt denSchulterschluss ge-
genüber Russland geübt. „Das
russische Handeln ist mit einem
klaren Preisschild gekennzeich-
net“, sagte Außenministerin
Annalena Baerbock gestern bei
ihremBesuchinWashington.Ei-
ne erneuteVerletzungder ukrai-
nischen Souveränität hätte
„schwere Konsequenzen“ für
Russland. US-Außenminister
Antony Blinken sagte vor einem
Verhandlungsmarathon mit
Moskau,sowohlDeutschlandals
auchdieUSAsähen imVorgehen
Russlands gegenüber der Ukrai-
ne „eine unmittelbare und drin-
gendeHerausforderung fürFrie-
den und Stabilität in Europa“.
Blinken drohte Russland im Fall
einer militärischen Eskalation
mit harten Wirtschaftssanktio-
nen.Baerbockbetonte, es könne
„keine Entscheidung über Si-
cherheit inEuropaohneEuropa“
geben.
Differenzen zeigten sich er-

neut in der Frage der militäri-
schen Aufrüstung der Ukraine.
Baerbock machte deutlich, dass
die Bundesregierung keine Waf-
fenexporte in Erwägung zieht.
Blinken sagte, die USA würden
der Ukraineweiter Defensivwaf-
fen liefern. Im Fall einer russi-
schen Invasion würden die USA
die Ukraine noch weiter als bis-
lang geplantmit solchenWaffen
aufrüsten. (dpa)

DrohenRussland:AnnalenaBaer-
bock und Antony Blinken

Washington. Der ehemalige US-
Präsident Donald Trump wird
sich am heutigen Jahrestag der
Erstürmung des US-Kapitols
nun doch nicht ins Rampenlicht
drängen: Er sagte am Dienstag
(Ortszeit) eine für heute geplan-
te Pressekonferenz kurzfristig
ab. Trump begründete die Absa-
ge mit der „totalen Voreinge-
nommenheit und Unehrlich-
keit“ der Medien und des Kon-
gressausschusses, der den ge-
walttätigen Angriff seiner An-
hänger auf das Parlament unter-
sucht.
Der Rechtspopulist wetterte

zudem erneut gegen den angeb-
lichen „Betrug“ bei der Präsi-
dentschaftswahl 2020.Während
die in seinem Anwesen im Bun-
desstaat Florida geplante Pres-
sekonferenz nun nicht mehr
stattfinden soll, bekräftigte
Trump, dass er am15. Januar bei
einer Kundgebung im US-Bun-
desstaat Arizona sprechen wer-
de. Hunderte radikale Trump-
Anhänger hatten das Kapitol
Anfang Januar 2021 gestürmt,
als dort Bidens Wahlsieg zertifi-
ziert werden sollte. (dpa)


